
Überatt für atte

SPITEX

SrnrurEN

des Vereins

Spitex Unteres Niederamt

mit Sitz Gretzenbach

l. Grundlagen

Artikel 1 - Name, Rechtsnatur und Sitz

1 Unter dem Namen Spitex Unteres Niederamt, nachfotgend Verein genannt, besteht ein gemeinnüt-

ziger, potitisch und konfessionell neutrater Verein im Sinne von Art. 60 ff . des Schweizerischen Zivit-
gesetzbuches (ZGB).

2 Der Sitz des Vereins befindet sich in Gretzenbach.

Artikel 2 - Zweck

1 Der Verein bezweckt, allen Einwohnern atter Attersgruppen der Gemeinden Däniken, Eppenberg-

Wöschnau, Ertinsbach SO, Gretzenbach, Niedergösgen, und Schönenwerd, bei Krankheit, Unfatl, Be-

hinderung sowie Pftege- und Hitfsbedürftigkeit geeignete spitatexterne Pftege und Betreuung (Spi-

tex) zuteitwerden zu lassen.

2 Der Verein bietet insbesondere die folgenden Dienstteistungen an:

a) Pftichtteistungen der Krankenpftege gemäss KVG1 und Arl.7 KLVz, namenttich
- Massnahmen der Abktärung und Beratung,

- Massnahmen der Unteisuchung und Behandtung und

- Massnahmen der Grundpftege,

soweit die gemäss Art. 51 KW3 notwendigen Zutassungsbedingungen erfültt sind

b) Hauswirtschafttiche und betreuerische Leistungen

1 Bundesgesetz über die Krankenversicherung
2 Verordnung des EDI über Leistungen in der obtigatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leis-

tungsverordnung)
3 Verordnung über die Krankenversicherung
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3 lm Weiteren gelten die Bestimmungen der Leistungsvereinbarung mit den vorstehend bezeichneten
Gemeinden.

a Zudem fördert der Verein die Kenntnisse und das Bewusstsein der Bevötkerung in Gesundheits- und

Attersfragen.

s Der Verein kann weitere Dienstteistungen im Bereich Hitfe und Pflege zu Hause anbieten oder un-

terstützen, die dem Vereinszweck.dienen und in der Gemeinde ein Bedürfnis darstetten.

6 lm Übrigen kann der Verein mit weiteren Gemeinden Leistungsvereinbarungen abschtiessen und
gestützt darauf Leistungen erbringen. Ein entsprechender Nachvottzug auf vereinsrechtticher Ebene
- insbesondere durch Aufnahme von Mitgtiedern aus der entsprechenden Gemeinde und/oder durch
Übernahme von Vermögenswerten.eines anderen Spitex-Vereins - kann frühestens dann erfotgen,
wenn die nächste ordentliche Generatversammtung der erforderlichen Statutenänderung (Nennung

der Gemeinde im Zweckartiket) zugestimmt hat.

7 Der Verein kann Mitgtied kantonater oder eidgenössischer Dachverbände sein

ll. Mitgliedschaft

Artiket 3 - Voraussetzungen

1 Mitgtieder können sein:
- Einzetpersonen(natürlichePersonen),
- FamitienundfamilienähntichGemeinschaften,
- JuristischePersonen,

die in einer der unter Artiket 2 genannten Gemeinden Wohnsitz bzw. Sitz haben

2 Die Aufnahme in den Verein erfotgt durch den Vorstand. Die Mitgtiedschaft beginnt mit dem Ein

gang der Zahtung des von der Mitgtiederversammtung festgelegten Jahresbeitrages,

3 Neumitgtieder profitieren erst nach einer Wartefrist von zwei Monaten von den ermässigten Tari-
fen.

a Die Mitgliedschaft endet infolge Tod, Austritt, Wegzug in eine nicht in Artiket 2 genannte Ge.

meinde oder Ausschtuss. Der Austritt erfotgt schrifttich oder automatisch infotge Nichtbezahtung ei-

nes fättigen Jahresbeitrages.

5 Über den Ausschtuss von Mitgtiedern entscheidet der Vorstand abschtiessend und ohne Angabe von
Gründen.
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lll. Organisation

Artikel 4 - Organe

1 Die Organe des Vereins sind:

a) die Generatversammtung,

b) der Vorstand,

c) die Kontrotlstelle bzw. die Revisionsstette.

A. Die Generalversammlung

Artikel 5 - Einberufung und Anträge von Mitgliedern

1 Die ordenttiche Generalversammtung findet jährlich im ersten Halbjahr statt,

? Eine ausserordenttiche Generatvgrsammtung wird durch den Vorstand einberufen, wenn dringende
Geschäfte dies erfordern oder wenn ein Fünftet der Mitgtieder die Einberufung schrifttich vertangt.

3 Zeitpunkt, Ort und Traktanden der Generatversammtung sind den Mitgliedern mindestens zwei Wo-
chen vorher schrifttich bekannt zu geben. Anträge von Mitgtiedern müssen bis spätestens Ende Ja-
nuar an den Vorstand eingereicht werden.

Artiket 6 - Aufgaben und Befugnisse

1 Die Generatversammlung hat fotgende Aufgaben und Befugnisse:

a) Genehmigung des Protokotts der tetzten GV

b) Genehmigung des Jahresberichtes

c) Genehmigung der Jahresrechnung und des Revisionsberichtes

d) Enttastung des Vorstandes

e) Genehmigung des Budgets

f) FestsetzungdesMitgtiederbeitrages
g) Wahl des Präsidenten oder der Präsidentin und der weiteren Mitgtieder des Vorstandes
h) WahI der Kontrotlstette oder der Revisionsstetle

i) Beschtussfassung über Anträge von Mitgtiedern und vom Vorstand
j) Beschtussfassung über die Anderung der Statuten

k) Beschtussfassung über die Auftösung des Vereins

Artikel 7 - Verfahren

1 An der Generatversammtung hat jedes Mitgtied (Einzetperson, Famitie, juristische Person) eine

Stimme.
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2 Alte Beschlüsse erfotgen durch das einfache Mehr der Anwesenden. Der präsident bzw. die präsi-
dentin hat den Stichentscheid.

I Bei wahten entscheidet das relative Mehr der anwesenden Mitgtieder.

4 Bei statutenänderungen ist eine Zweidrittetmehrheit der anwesenden Mitgtieder erfordertich.

s Wahten und Abstimmungen erfotgen offen, wenn nicht ein Drittet der anwesenden Mitgtieder ge-
heime Stimmabgabe vertangt.

6 Über Geschäfte, die nicht auf der Traktandentiste angekündigt worden sind, können keine Be-
schtüsse gefasst werden, ausser über den Antrag auf Einberufung einer ausserordenttichen Generat-
versammtung.

B. Vorstand

Artikel 8 - Zusammensetzung

1 Der Vorstand besteht aus mindestens vier, höchstens sieben Personen. Die angeschtossenen Ge-
meinden sind berechtigt, je eine Behördenvertreterin oder einen Behördenvertreter zur Wahl in den
Vorstand vorzuschtagen,

2 Unter Vorbehatt der Waht des Präsidenten bzw, der Präsidentin durch die Generatversammlung
konstituiert sich der Vorstand setbst. Er führt seine Geschäfte nach Massgabe eines vom Vorstand zu
ertassenden Organisations- und Geschäftsreglements.

1 Die Amtsdauer der Mitgtieder des Vorstandes beträgt vier Jahre. Wiederwaht ist zutässig.

Artikel 9 - Einberufung und Beschlussfassung

1 Der Vorstand versammett sich so oft es die Geschäfte erfordern, mindestens aber viermal pro Jahr
Der Präsident bzw. die Präsidentin oder zwei Mitgtieder des Vorstandes können jederzeit eine Sit-
zung verlangen.

2 Der Vorstand ist beschtussfähig, wenn mindestens die Hätfte seiner Mitgtieder anwesend ist. Be-
schtüsse erfotgen mit einfachem Mehr der abgegebenen Stimmen. Der Präsident bzw. die präsiden-

tin hat den Stichentscheid.

3 Der Geschäftsführer bzw. die Geschäftsführerin nimmt an den Vorstandssitzungen mit beratender
Stimme TeiI

a Soweit kein Vorstandsmitgtied mündtiche Beratung im Rahmen einer Vorstandssitzung vertangt,
können Beschlüsse des Vorstandes auf dem Zirkutarweg gefasst werden. Zirkutarbeschtüsse getten
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ats zustande gekommen, wenn ihnen die Mehrheit der Vorstandsmitglieder zugestimmt hat. Zirkutar-
beschtüsse sind ins Protokott der nächsten Vorstandssitzung aufzunehmen.

5 Über die Beschtüsse des Vorstandes ist ein Protokotl zu führen, das vom Präsidenten bzw. von der
Präsidentin und vom Protokottführer bzw. von der Protokottführerin zu unterzeichnen ist.

Artikel 10 - Aufgaben und Befugnisse

1 Der Vorstand hat ats leitendes Organ des Vereins fotgende Aufgaben und Befugnisse:

a) Vorbereitung der Geschäfte der Generalversammtung und Vottzug ihrer Beschtüsse

b) Vertretung des Vereins nach aussen

c) Führung der Vereinsgeschäfte, soweit er diese nicht delegiert hat
d) Ausgestattung des Rechnungswesens

e) Festlegung von Tarifen
f) Ausarbeiten von Regetungen und Weisungen

g) Einsetzung von Kommissionen und Arbeitsgruppen

h) Ertedigung atter Geschäfte, für die nach Statuten kein anderes Organ zuständig ist

Artikel 1 1 - Übertragung der Geschäftsführung

1 Der Yorstand kann die Führung der Vereinsgeschäfte nach Massgabe eines Organisationsregtements
ganz oder teitweise an Dritte übertragen,

z Das Organisationsregtement ordnet die Geschäftsführung, bestimmt die hierfür erfordertichen Stet-
len, umschreibt deren Äufgaben und regett die Berichterstattung.

Artikel 12 - Zeichnungsbefugnis

1 Die Mitglieder des Vorstandes zeichnen mit Kottektivunterschrift zu zweien. Die Zeichnungsberech-
tigungen im Zahtungsverkehr kann der Vorstand separat regetn.

2 Der Vorstand kann nach Massgabe eines Organisationsreglements weitere Zeichnungsberechtigun-
gen einräumen.

C, Kontrollstelle/Revisionsstelle

Artikel 13 - Zusammensetzung und Aufgabe

1 Die Kontrottstette besteht aus zwei Personen, wetche nicht Mitgtied des Vereins zu sein brauchen.
Sie prüfen die Geschäfts- und Rechnungsführung des Vorstandes, erstatten der Generalversammtung
jährtich Bericht und stetten Antrag auf Enttastung des Vorstandes.

2 Die Amtsdauer der Mitgtieder der Kontroltstette beträgt ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig.
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3 Anstelte einer Kontrottstelle kann die Generatversammtung eine Revisionsstette wähten, wetche die
Buchführung eingeschränkt im Sinne von Art, 729 ff, des Schweizerischen Obtigationenrechts prüft.

lV. Finanzielles

Artikel 14 - Finanzierung

Der Verein finanziert seine Aufgaben durch:
- Einnahmen aus den erbrachten Dienstteistungen

- Mitgtiederbeiträge
- öffenttiche Beiträge
- Erträge aus Aktionen
- Schenkungen, Vermächtnisse und weitere Einnahmen

Artike[ 15 - Haftung

1 Für die Verbindtichkeiten des Vereins haftet ausschliesstich das Vereinsvermögen

Artikel 16 - Rechnungsjahr

1 Das Rechnungsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

V. Schlussbestimmungen

Artikel 17 - Auflösung des Vereins

1 Die Auftösung des Vereins kann durch Beschtuss der Generatversammtung erfotgen. Zu diesem Be-

schtuss ist die Zweidrittelmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten notwendig.

2 Das Vermögen des aufgetösten Vereins ist nach Titgung der Schulden auf eine Nachfotgeorganisa-

tion, wetche wegen gemeinnützigen oder öffenttichen Zwecken von der Steuerpfticht befreit ist, zu

übertragen. Fehtt es an einer Nachfotgeorganisation, so ist ein attfättiger Liquidationsertös an die in

Artiket 2 genannten Gemeinden im Verhättnis ihrer Einwohnerzahten unter der Auftage zu verteiten,
dieses zweckgebunden zu verwatten und zu verwenden.

Artikel 18 - lnkrafttreten

1 Diese Statuten treten mit deren Annahme durch die Gründungsversammtung vom 10. Juni 2021 in

Kraft.
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Die vorstehenden Statuten wurden antässlich der Gründungsversammlung vom 10. Juni 2021

genehmigt.

Verein Spitex Unte_res Niederamt

Hans Utrich Bürgi
Präsident

/äre
Monika Eicher
Vizepräsidentin


